
Die dbv-Rechtskommission informiert 
 
Kennzeichnung von Computerspielen 
 
 
Für die Erstetikettierung alter Computerspiele, die bisher noch gar nicht gekennzeichnet sind 
gilt: Die Frist hierfür wurde auf Bitten des dbv noch bis 31.03.2010 vom zuständigen 
Ministerium verlängert. 
 
Für die Umetikettierung von bereits gekennzeichneten Filmen und Computerspielen auf die 
neuen, größeren Kennzeichen gilt: Die Frist hierfür wäre ebenfalls Ende März 2010. Die dbv-
Rechtskommission hatte das zuständige Ministerium um Klarstellung gebeten, ob 
Bibliotheken von der Regelung generell ausgenommen sind. Am 2.10.2009 wurde vom 
Ministerium schriftlich  bestätigt: Bibliotheken sind von der Regelung ausgenommen und 
müssen nach alter Rechtslage ordentlich etikettierte Bestände nicht umetikettieren. 
 
Weitere Informationen: 
http://www.bibliotheksverband.de/fachgruppen/kommissionen/recht/publikationen/jugen
dschutz.html 
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